
Amtsgericht Ellwangen 
- Nachlassgericht – 
Schöner Graben 25 
73479 Ellwangen (Jagst) 
Tel. 07961/81-771, -772 od. -773 

 
 

MERKBLATT in NACHLASSANGELEGENHEITEN 
(für den Bezirk des Amtsgerichtes Ellwangen (Jagst) -Nachlassabteilung-) 

 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Aufgrund der Notariatsreform befindet sich unsere Nachlassabteilung derzeit noch im Aufbau. 
Zunächst müssen die von verschiedenen Notariaten übernommenen Akten in der EDV erfasst 
und für die Bearbeitung im Amtsgericht vorbereitet werden. 
Ein hoher Geschäftsanfall muss anschließend priorisiert abgearbeitet werden. Dadurch kommt 
es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten. 
 
Bitte sehen Sie deshalb von telefonischen oder schriftlichen Anfragen zum Bearbeitungsstand 
Ihres Verfahrens derzeit ab. 
 
Kontaktieren Sie uns bitte derzeit nur in dringenden Fällen (z.B. insbesondere bezüglich 
Ausschlagungen in unserem nachstehend genannten Zuständigkeitsbereich). 
 
Wir bitten hierfür ausdrücklich um Verständnis. Vielen Dank. 
 
Desweiteren erhalten Sie hier noch weitere wichtige Informationen: 
 
Am 09.05.2015 ist die Erbenermittlungspflicht des Nachlassgerichts durch 
Gesetz aufgehoben worden. Dadurch ergeben sich weitreichende Änderungen 
für die Regelung und Abwicklung von Sterbefällen. Bitte beachten Sie: 
 

1. Es ist ihre gesetzliche Pflicht, ein vom Verstorbenen hinterlassenes privatschriftliches 
Testament beim Nachlassgericht abzugeben.  
Kommen Sie einfach vorbei und geben Sie es ab. Ein vorheriger Anruf ist nicht 
erforderlich. 

2. Es ist Sache der Erben, die Auseinandersetzung/Verteilung des Nachlasses 
durchzuführen.  
Von Anfragen beim Nachlassgericht, die die Auseinandersetzung/Verteilung des 
Nachlasses betreffen, bitten wir abzusehen. 

3. Hat der Verstorbene Grundbesitz hinterlassen, ist es Sache der Erben das Grundbuch 
durch Antragstellung beim Grundbuchamt zu berichtigen. Hierzu ist ein Erbnachweis 
erforderlich. Der Grundbuchberichtigungsantrag ist beim zuständigen Grundbuchamt 
(für den Amtsgerichtsbezirk Ellwangen wäre das das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd -
Grundbuchamt-, Heugenstraße 5, 73525 Schwäbisch Gmünd) zu stellen. Die 
Berichtigung des Grundbuchs ist innerhalb von 2 Jahren nach dem Tod gebührenfrei. 
Bei Fragen bzgl. der Grundbuchberichtigung ist das zuständige Grundbuchamt zu 
kontaktieren; von Anfragen diesbezüglich beim Nachlassgericht bitten wir, abzusehen. 

4. Wollen Sie die Erbschaft ausschlagen, weil der Nachlass z.B. überschuldet ist, liegt es in 
Ihrer Verantwortung innerhalb von 6 Wochen ab dem Tag der Kenntnis vom Erbfall und 
dem Berufungsgrund die Erbschaft durch Erklärung gegenüber dem zuständigen 
Nachlassgericht auszuschlagen. Zuständiges Nachlassgericht ist das Nachlassgericht am 
letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers oder das Nachlassgericht am Wohnort 
des Ausschlagenden. Die Ausschlagungserklärung kann direkt beim zuständigen 
Nachlassgericht oder bei einem Notar abgegeben werden.  



 
 

Wichtig: Bei Ehegatten und Kindern beginnt die Ausschlagungsfrist in der Regel mit 
Kenntnis vom Todesfall.  
Termine für Ausschlagungen beim hiesigen Nachlassgericht bitten wir nur anzufragen 
bzw. zu vereinbaren, wenn der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk des 
Nachlassgerichtes Ellwangen hat bzw. wenn sich Ihr Wohnort im Bezirk des 
Nachlassgerichtes Ellwangen befindet.  

 
Erbnachweis  
 
Wenn Sie z. B. für Banken, Versicherungen oder zur Grundbuchberichtigung einen Erbnachweis 
benötigen, sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
 

1. Der/Die Verstorbene hat ein notariell beurkundetes Testament, einen notariell 
beurkundeten Erbvertrag errichtet:  
Hier eröffnet das Nachlassgericht die Verfügung von Todes wegen automatisch (von 
Amts wegen) und teilt den Erben, Vermächtnisnehmer und sonstigen betroffenen 
Personen den entsprechenden Inhalt mit. Das Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts 
mit der damit verbundenen Verfügung von Todes wegen gilt als Erbnachweis. Es ist in 
der Regel kein Erbschein erforderlich.  
Von Anfragen bezüglich der Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen bitten wir 
abzusehen; diese erfolgt in der Regel zwischen 6 - 8 Wochen, kann aber derzeit wegen 
der Notariatsreform durchaus länger dauern. 

2. Der /Die Verstorbene hat ein privatschriftliches Testament hinterlassen:  
Nach Abgabe des privatschriftlichen Testaments beim Nachlassgericht durch die Erben 
wird das Testament vom Nachlassgericht eröffnet und den Erben, Vermächtnisnehmern 
und sonstigen betroffenen Personen zur Kenntnis übersandt. Als Erbnachweis ist ein 
Erbschein erforderlich. Der Erbschein muss von mindestens einem der Erben beantragt 
werden. Der Antrag kann beim zuständigen Nachlassgericht, aber auch bei jedem Notar 
gestellt werden. 

3. Der/Die Verstorbene hat kein Testament hinterlassen:  
Als Erbnachweis ist ein Erbschein erforderlich. Der Erbschein muss von mindestens einem 
der Erben beantragt werden. Der Antrag kann beim zuständigen Nachlassgericht, aber 
auch bei jedem Notar gestellt werden. 
Zum Bezirk des Amtsgerichts Ellwangen -Nachlassgericht-, Schöner Graben 25, 73479 
Ellwangen (Jagst) gehören:  
alle Nachlasssachen der ehemaligen Notariate Ellwangen, Bopfingen, Lauchheim und 
Neresheim. 

4. Sollten Sie im Besitz einer Ausfertigung einer notariellen Generalvollmacht des 
Verstorbenen sein, können Sie darüber hinaus auch alle weiteren wichtigen 
Angelegenheiten erledigen.  
Evtl. erübrigt sich dann auch ein Erbschein. 

 


